
 

An den 
Vorsitzenden des Ehemaligenvereins des Gymnasium Augustinianum Greven 
Herrn Marcus Loew 
Kinderhauser Str. 67 
48147 Münster 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Name, Vorname             ___________________________________________________________________________ 

Str./Hausnummer          ___________________________________________________________________________ 

PLZ/Wohnort                    ___________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse                ___________________________________________________________________________ 

Telefon                                 ___________________________________________________________________________ 

Abiturjahrgang                 __________________________ oder Abgangsjahr ________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Ehemaligenverein des Gymnasium Augustinianum Greven. 

(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
 
(   ) Die mir ausgehändigten Datenschutzinformationen gemäß Artikel 13 und 14 der DSGVO habe ich gelesen      
und zur Kenntnis genommen. 
bitte jeweils ankreuzen  

 

Der Standard-Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 12 € jährlich und ist ein Mindestbeitrag. 

Jedes Mitglied darf nach seinen Vorstellungen den Beitrag nach oben anpassen. 

 
Ich möchte zahlen  -  bitte ankreuzen -  
 (   ) 12 € jährlich,   (   ) 24 €/jährlich,   (   ) 36 €/ jährlich,   (   ) anderen Betrag in Höhe von _______€ jährlich 

 
 
_______________________________________________ 
                                       Ort – Datum – Unterschrift 

 

Anlagen:  

- SEPA-Lastschriftmandat, 
- Datenschutzinformationen zum Verbleib beim zukünftigen Mitglied 
- Satzung in der aktuellen Fassung zum Verbleib beim zukünftigen Mitglied 



 

 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers    
 
Ehemaligenverein des 
Gymnasium Augustinianum Greven e. V. 
Herr Marcus Loew (Vorsitzender) 
Kinderhauser Str. 67 
48147 Münster 

 

       
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier) 

DE63ZZZ00001436472 
Mandatsreferenz 

 
                                                                                                                                         Die Mandatsreferenz wird vom Verein vergeben. 

 
 
SEPA-Basislastschrift-Mandat 
 
 
Ich/Wir ermächtige(n) 
 

Name/Anschrift des Zahlungsempfängers 

Ehemaligenverein des Gymnasium Augustinianum Greven e. V., vertreten durch Marcus Loew 
 
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von 
 

 Name des Zahlungsempfängers/erste Inkassostelle 

Ehemaligenverein des Gymnasium Augustinianum Greven e.V., IBAN DE38403510600073542342 
 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger   (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 

 Kreditinstitut   (genaue Bezeichnung, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 

 BIC1 

 
IBAN 

DE  
 
1 Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt. 
 
 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz: 
 
Ich/wir willigen freiwillig in die Datenverarbeitung meiner/unserer Bankdaten ein. Ohne diese Einwilligung können 
meine/unsere Bankdaten nicht genutzt werden und es kann kein Einzug zu den oben von mir/uns ausgewählten 
Zahlungszwecken erfolgen. Die angegebenen Bankdaten werden ausschließlich zum Einzug der oben von mir/uns 
ausgewählten Zahlungszwecke verwendet. Eine weitergehende Datenverarbeitung ist nur aufgrund einer 
ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung möglich. Das Recht des Widerrufs bleibt vorbehalten. 
 
 
 

Ort, Datum 

 
 
 

Unterschrift Zahlungspflichtige/r 

 
 
 

 

SEPA-Basislastschrift-Mandat  
(SEPA Direct Debit Mandate) für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme 

Wiederkehrende Zahlungen 



 

 

Datenschutzinformationen (bitte aufbewahren) 

 

Stand: 07.01.2025 

 

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroƯenen Person, deren Daten er 
verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht 
kommt dieses Auflistung nach. 
 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 
 
Ehemaligenverein des Gymnasium Augustinianum Greven e.V. 
Lindenstr. 67, 48258 Greven 
 
gesetzlich vertreten durch den jeweils aktuellen Vorstand nach §26 BGB. 
 
2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

 Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Zusendung Jahreschroniken). 

 Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten und 
der Berichterstattung hierüber ggf. auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in 
Sozialen Medien sowie auf Seiten des Gymnasium Augustinianum veröƯentlicht und an lokale, 
regionale und überregionale Printmedien übermittelt. 

 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit 
zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen 
handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme 
an Vereinsaktivitäten. 

 Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des   
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 
lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

 Die VeröƯentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der 
ÖƯentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen 
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer veröƯentlicht. 

 
 
 
 



 
 
 
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die 
Kreissparkasse Steinfurt weitergeleitet. 

 
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder,  
falls die Festlegung einer Dauer  nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
 

 Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit 
Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen 
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten 
eingeschränkt. 

 Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Abiturjahrgang, Eintritts- und 
Austrittsdatum. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der 
zeitgeschichtlichen Dokumentation zugrunde. 

 Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der 
Mitgliedschaft gelöscht. 

 
6. Der betroƯenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu: 

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO, 
 das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch 
berührt wird. 

 
7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 



 

 

SATZUNG 

 

1 - Name, Sitz und Geschäftsjahr  
 
(1) Der Verein führt den Namen „Ehemaligenverein des Gymnasium Augustinianum Greven e.V.“ 
Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Steinfurt eingetragen werden. 

(2) Der Sitz des Vereins ist 48268 Greven. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 2 - Zweck des Vereins  
 
(1) Zweck des Vereins ist es, die Tradition des Gymnasium Augustinianum zu pflegen, den 
Zusammenhalt der Ehemaligen aus Schüler- und Lehrerschaft untereinander sowie mit ihrer 
alten Schule zu fördern, sowie die ideelle und materielle Unterstützung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Schule. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich, unmittelbar und selbstlos gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Ein auf Gewinn gerichteter 
Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen. 

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen oder Gewinnanteile. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. Die Vereinsämter sind Ehrenämter.  
 
 
§ 3 - Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die als Schüler, ehemaliger oder 
aktiver Lehrer dem Gymnasium Augustinianum Greven angehört bzw. angehört hat. 

(2) Die Mitgliedschaft beginnt, sobald sich der Beitretende durch Aufnahme der 
Beitragszahlungen zur Mitgliedschaft bekennt. 

(3) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes in der Mitgliederversammlung 
ernannt. Ehrenmitglied können solche Personen werden, die sich um den Verein besonders 
verdient gemacht haben.  
 
 
 

 



 

§ 4 - Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft. 

(2) Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären, er ist jeweils 
zum Jahresende hin möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss 
entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Mitglieder. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben.  
 
 
§ 5 - Mitgliedsbeiträge und sonstige Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Beiträge sind für die gesamte Dauer der Mitgliedschaft zu entrichten. Sie werden jeweils zum 
01. März des Jahres per Einzugsermächtigung eingezogen, abweichend ausschließlich im 
Gründungsjahr am 01.Juni 2014. Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt und beschlossen. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet die Bestimmungen der Satzung einzuhalten, insbesondere die 
Vereinszwecke zu unterstützen. 
 
 
§ 6 - Organe des Vereins  
 
(1) Organe des Vereins sind a) die Mitgliederversammlung, b) der Vorstand.  
 
 
§ 7 - Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. 

(2) Sie ist einmal jährlich einzuberufen. Die Einladungsfrist beträgt drei Wochen. Die Einladung 
erfolgt schriftlich. 

(3) Die Tagesordnung muss folgende Punkte enthalten:  
a) Bericht des Vorstandes  
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer  
c) Entlastung des Vorstandes  
d) Erforderliche Wahlen 

(4) Außerdem ist die Mitgliederversammlung für folgende Angelegenheiten zuständig:  
a) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder  
b) Beschlussfassung über Änderung der Satzung oder Vereinsauflösung  
c) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

(5) Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge zur Tagesordnung zu stellen. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Sie fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Enthaltungen werden wie 
nichtabgegebene Stimmen behandelt. Satzungsänderungen oder der Beschluss zur Auflösung 
des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder. 



(7) Über die Art der Stimmabgabe entscheidet der Sitzungsleiter. Es muss schriftlich abgestimmt 
werden, wenn dies fünf erschienene Mitglieder wünschen. Enthaltungen zählen nicht mit zur 
Feststellung der Beschlussmehrheit. Sie werden wie ungültige Stimmen behandelt. 

(8) Die Sitzungsleitung obliegt dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall dem stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(9) Außerordentliche Mitgliedsversammlungen können einberufen werden, wenn dies nach 
Ermessen des Vorstandes im Interesse des Vereins liegt, oder mindestens ein Zehntel dies 
schriftlich beantragen. Sie ist innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen mit entsprechender 
Tagesordnung einzuberufen. 

(10) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, 
das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen 
ist.  
 

§ 8 - Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Schatzmeister. 

(2) Der/die jeweilige Schulleiter/in oder der/die stellvertretende. Schulleiter/in des Gymnasium 
Augustinianum Greven ist, nach Einladung durch den Vereinsvorstand, berechtigt, mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teilzunehmen. 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden jeweils mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten. 

(4) Für die Wahl in ein Vorstandsamt genügt die relative Mehrheit der Stimmen. 

(5) Um ein gleichzeitiges Ausscheiden des gesamten Vorstandes zu vermeiden, scheiden nach 
Beschlussfassung dieser Satzung in der darauƯolgenden 1. Mitgliederversammlung der 1. 
Vorsitzende, in der 2. Mitgliederversammlung der stellvertretende Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Schatzmeister aus ihrem Amt aus. 

(6) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes erfolgt eine Ersatzwahl in der 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung. Sollten mehr als zwei Vorstandsmitglieder 
ausscheiden, bedarf es der Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines Vorstandes. Vorstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, bis ein Nachfolger 
wirksam bestellt ist.  
 
 
§ 9 - Aufgaben, Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

(1) Zu den Aufgaben des Vorstandes zählen: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung c) Buchführung und 
Erstellung des Jahresberichts d) Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern e) 
Bewilligung von Ausgaben 

(2) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 



Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die 
Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden. 

(4) Über die Beschlüsse der Vorstandssitzungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
§ 10 - Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen zu diesem Zwecke einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Einberufung darf nur 
erfolgen, wenn es der Vorstand einstimmig beschließt oder von einem Viertel der 
stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich bei den Vorsitzenden beantragt wird. Ein 
Beschluss ist bei Erfüllung der in § 7, Art. 6 genannten Bedingungen gültig. 

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zwecks erhalten die 
Mitglieder keinerlei Anteile am Vereinsvermögen. 

(4) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an den Förderverein des 
Gymnasium Augustinianum Greven eV., der es im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden 
hat. 
 
 
§ 11 - Schlussbestimmungen 

(1) Jedem Mitglied ist bei seinem Antritt auf Verlangen diese Satzung bekanntzugeben. 

(2) Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(3) Diese Satzung soll in der Gründungsversammlung vom 11.01.2014 beschlossen werden. Sie 
soll beim zuständigen Amtsgericht Steinfurt als gültige Satzung hinterlegt werden. 

(4) Der Vorstand ist bevollmächtigt, Satzungsteile, die vom Registergericht beanstandet werden, 
abzuändern. 

 
 
So beschlossen in Greven am 11.01.2014. 

 


